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Beschlussvorlage 
öffentlich 

    Gemeinde Grieben 
 

  
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde 
Grieben über die Erhebung von Gebühren zur 

Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine 

Amt Schönberger Land 

Fachbereich II 
Bearbeitung: 

Franzisca Badusche 
Datum 

15.08.2024 
Bearbeiter/in-Telefonnr.: 

038826/3301206 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss der Gemeinde Grieben 
(Vorberatung)  Ö 

Gemeindevertretung Grieben (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Der Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine erhöht den Beitragssatz von 9,30 € auf 
10,00 € ab dem 01.01.2025. Des Weiteren erfolgt eine Änderung der Nutzungsartfaktoren für 
versiegelte Flächen von 4,5 auf 7,0.  
Im Zuge dieser Erhöhungen ist eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation erforderlich. Die 
Höhe der Gebühren richtet sich nach zwei Grundsätzen: dem Kostendeckungsprinzip und 
dem Äquivalenzprinzip. Es soll der Ersatz des tatsächlich entstandenen Aufwands 
gewährleistet werden und es darf zwischen Gebühr und Wert der Amtshandlung kein 
Missverhältnis bestehen. 
Der Gebührensatz erhöht sich von bisher 16,23 €/ha auf nunmehr 17,24 €/ha. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde 
Grieben über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- 
und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Anlage/n 
1 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Grieben über die 

Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des WBV 
Stepenitz-Maurine (öffentlich) 
 

2 Anlage 1 Zu- und Abschläge (öffentlich) 
 

3 Kalkulation 2025 Grunddaten (öffentlich) 
 

4 Kalkulation 2025 (öffentlich) 
 

5 Nachkalkulation 2024 (öffentlich) 
 

6 Beitragsbescheid Grieben 2024 (öffentlich) 
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7 Schreiben des WBV (öffentlich) 
 

8 2. Schreiben des WBV (öffentlich) 
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4. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von 

Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom ……. 

 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern                       
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777 ff.), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467); der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. M-V S. 650) und des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 4. August 1992 
(GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. August 2018 (GVOBl. M-V 
S. 338) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Grieben vom ________ 
nachfolgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Grieben über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 17.01.2019 
wird wie folgt geändert:  
 
 
Der § 3 Abs. 2 Satz 1 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhält folgende Fassung: 
 
„Die Gebühr beträgt ab dem Jahr 2025 17,24 €/ha. Die Berechnung der Gebühren erfolgt pro 
m². 
Zu- und Abschläge auf den Gebührensatz sind gemäß Anlage 1 dieser Satzung zu 
berücksichtigen.““ 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Grieben, den ……….. 
 
 
____________________ 
Frank Lenschow     (Dienstsiegel) 
Bürgermeister 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 
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Anlage 1 zu § 3 Abs. 2  
Nutzungsartenfaktor 
nach ALKIS® Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System 
 
Nutzungsart Nutzungsartenfaktor 
Wohnbaufläche 7,0 
Industrie- und Gewerbefläche 7,0 
Halde 7,0 
Bergbaubetrieb 1,0 
Tagebau, Grube, Steinbruch 1,0 
Fläche gemischter Nutzung 

 Gebäude- und Freifläche. 
Mischnutzung mit Wohnen 

 Gebäude- und Freifläche. 
Land- und Forstwirtschaft 

 Landwirtschaftliche 
Betriebsfläche 

 Forstwirtschaftliche 
Betriebsfläche 

 
7,0 
 
7,0 
 
1,0 
 
1,0 

Fläche besonderer funktionaler 
Prägung 

7,0 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

1,0 

Friedhof 1,0 
Straßenverkehr 7,0 
Weg 7,0 
Platz 7,0 
Bahnverkehr 7,0 
Flugverkehr 7,0 
Schiffsverkehr 7,0 
Landwirtschaftliche Fläche 

 Ackerland 
 Grünland 
 Gartenland 
 Weingarten 
 Obstplantage 
 Brachland 

 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 

Wald 0,5 
Gehölz 0,5 
Heide 1,0 
Moor 1,0 
Sumpf 0,5 
Unland, Vegetationslose Fläche 0,5 
Fließgewässer 0,2 
Hafenbecken 0,2 
Stehendes Gewässer 0,5 
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Amt Schönberger Land Stand 08/2024 
Fachbereich II 
 
Kalkulation der Verwaltungsgebühren 
Produkt: 55203 Wasser- und Bodenverband 
 
A1  Personalkosten nach Kalkulation des Zweckverbandes GVM durch Bereitstellung des     

eigenen Personals 
 
Personalkosten (55% VZÄ) 53.194,65€ je Jahr 
Material (EDV, Papier, Porto etc.) 14.206,80€ je Jahr 
Gesamtkosten 67.401,44€ je Jahr 

Bleibt in 2025 so. 
 
A2: Kalkulation der Personalkosten (KGSt. 2024/2025) – Bereich Wasser- und 

Bodenverband 
 
Personalkosten EG 6 TVöD 39 h 63.700,00 € je Jahr 
Kumulierter Mittelwert 63.700,00 €  
Sachkosten   9.700,00 € je Jahr 
Gemeinkosten 12.740,00 € 20 % der ges. 

Personalkosten 
Gesamtkosten je Beschäftigten 86.140,00 €  
Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft 1.590 h pro Jahr 
Durchschnittliche Kosten je Arbeitsstunde        54,17 € je Stunde 
Durchschnittliche Kosten je Arbeitsminute          0,90 € je Minute 

 
Anzahl der Beschäftigten:  1 
Arbeitsaufwand WBV  12 Tage im Jahr für die Bearbeitung von 

Widersprüchen und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen 
 
Kosten-gesamt p.a. 12 Tage x 7,8 h = 93,6 h x 54,17 €/h = 5.070,31 € 
 
A3: Kalkulation der Personalkosten (KGSt. 2024/2025) – Bereich Beitrags- und 

Gebührenkalkulation  
 
Personalkosten EG 9c TVöD 39 h 72.300,00 € je Jahr 
Kumulierter Mittelwert 72.300,00 €  
Sachkosten   9.700,00 € je Jahr 
Gemeinkosten 14.460,00 € 20 % der ges. 

Personalkosten 
Gesamtkosten je Beschäftigten 96.460,00 €  
Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft 1.590 h pro Jahr 
Durchschnittliche Kosten je Arbeitsstunde         60,66 € je Stunde 
Durchschnittliche Kosten je Arbeitsminute           1,01 € je Minute 

 
Anzahl der Beschäftigten:  1 
Arbeitsaufwand WBV  4 Tage im Jahr für die Kalkulation, 

Beschlussvorlagen, Umsetzung Beschlüsse 
Kosten gesamt p.a.   
4 Tage x 7,8h = 31,2 h x 60,66 €/h = 1.892,59 € 
 
Gesamtkosten  5.070,31 €+ 1.892,59 € = 6.962,90 € 
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B. Gesamtfläche ohne Dingliche Mitglieder der Wasser- und Bodenverbände 
 
 grundsteuerpflichtige Flächen Gesamt 
 WBV 

Wallensteingraben-
Küste in ha 

WBV Stepenitz-
Maurine in ha 

in ha 

Grieben   596,4057  596,4057 
Menzendorf   955,2265 955,2265 
Lüdersdorf   5.214,7539 5.214,7539 
Roduchelstorf   957,3815 957,3815 
Schönberg   5.064,0731  5.064,0731 
Dassow 2.199,2486  4.306,3860  6.505,6346 
Selmsdorf   3.581,9257  3.581,9257 
Siemz-Niendorf  2.433,2967 2.433,2967 
Summe 2.199,2486 23.109,4491  25.308,6977 
 
  Gesamt 25.308,6977 ha 

 
C. Ermittlung des Prozentualen Verwaltungsaufwandes für alle Gemeinden 
 
Fläche Gesamtkosten          74.364,34 € 2,93€/ha 
 Gesamtfläche 25.308,6977 ha 

 
Ergebnis 2,93 €/ha 
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Kalkulation des Gebührensatzes Wasser- und Bodenverband 
 

Für die Gemeinde: Grieben 
                                                                               Für das Jahr: 2024                      2025 

 
Grundsteuerpflichtige Fläche in ha 596,4057 596,4057 
Beitragseinheiten 728,61 728,61 
Betrag je Beitragseinheit 9,30 € 10,00 € 
Summe der Beitragseinheiten 6.776,07 € 7.286,10 € 
Rohrleitungszuschlag vom WBV 1.204,39 € 1.204,39 € 
Verwaltungsgebühr 1.699,76 € 1.747,46 € 
Nachkalkulation 2024  48,26 € 
Gebühren inkl. Verwaltungsgebühr 9.680,22 € 10.286,21 € 
   
Gebührensatz 16,23 €/ha 17,24 €/ha 

Grundlage: Beitragsbuch der Gemeinde Grieben 2024 
 
Die grundsteuerpflichtige Fläche, die Beitragseinheiten, der Betrag je Beitragseinheit sowie der Rohrleitungszuschlag sind in den 
Beitragsbescheiden des Wasser- und Bodenverbandes festgeschrieben. 

zur Berechnung: 
 
Beitragseinheiten  *  Betrag je Beitragseinheit  = Summe der Beitragseinheiten 
728,61   * 10,00 €   =  7.286,10 € 
 
Grundsteuerpfl. Flächen * Verwaltungsgebühr/je ha = Summe Vw-Gebühr 
596,4057 ha   * 2,93 €    = 1.747,46€ 
 

Summe Beitragseinheiten + Rohrleitungszuschlag + Verwaltungsgebühren + Nachkalkulation = Gebühren 
 

7.286,10 € + 1.204,39 € + 1.747,46 € + 48,26 € 
= 10.286,21 € 

Gebühren   / grundsteuerpflichtige Flächen =  Gebührensatz/ha 
 
10.286,21 €  / 596,4057 ha    = 17,24 €/ha 
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Nachkalkulation 2024 für die Gemeinde Grieben 

 

Gemäß § 6 Abs. 2 d des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) gilt – übersteigt am Ende 
eines Kalkulationszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Kosten, so sind die 
Kostenüberdeckungen spätestens innerhalb von 3 Jahren auszugleichen; 
Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.  

Kosten Gebühreneinnahmen Differenz/Unterdeckung 
   7.980,46 € 
+   1.747,46 € 
             9.727,92 € 
 

 
9.679,66 € 

 
 48,26 € 

 

Die Kosten setzen sich zusammen aus den Beitrag, den die Gemeinde an den Wasser- und 
Bodenverband entrichten muss (7.980,46 €) und den Verwaltungskosten (2,93 €/ha x 
596,4057 ha Fläche ohne Dingl. Mitglieder = 1.747,46 €). 

Die Gebühreneinnahmen setzen sich zusammen aus der grundsteuerpflichtigen Fläche der 
Gemeinde 596,4057 ha multipliziert mit dem Gebührensatz (16,23 €/ha) aus der 3. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 18. 
April 2024. 
 
 
Berechnungsgrundlage bildet das Beitragsbuch 2024 
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